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Nr. 15 vom 29.05.2009 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 
 
 
1./ Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 

hier: Kraftloserklärung 
 

2./ Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 
hier: Aufgebot 
 

3./ Bekanntmachung über den Zusammentritt des Briefwahlvorstandes anlässlich 
der Wahl zum Europäischen Parlament am 07.06.2009 
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1./ 
 
Kraftloserklärung 
 
Sparkassenbuch-Nr(n): 3095089813 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan, 
wird/werden für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan      Haan, den 22.05.2009 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
2./ 
 
Aufgebot 
 
Sparkassenbuch Nr(n): 3095003673 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan 
(Rheinl.), wird/werden gem. § 16 SpkVO NRW vom 15.12.1995, in Kraft getreten am 
31.12.1995, aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, anderenfalls wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan     42781 Haan, den 25.05.2009 
Der Vorstand 
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Wahlleiterin/Wahlleiter

SlaÄ\ l\uon
- Src ßitü-*grkc-

Zutreffendes bitte ankreuzen I X I unO / oder ausfüllen.

Bekanntmachung
Zusammentritt des Briefwahlvorstandes

Am sonntag, 07. Juni 2009, f indet die wahl zum Europäischen parlament statt .

Für die Ermittlung des Ergebnisses der Briefrruahl wurde/wurden

ftitrde+(ten*)tu
für die Stadt

ein erieCstl e'stand"*-

Eine Wahlhandlung findet vor dem Briefwahlvorstand nicht statt. Seine Aufqabe besteht darin, die ihm zuqelei-
teten Wahlbriefe zu prüfen und ab 18.00 Uhr die Stimmen auszuzZhlen und das Brieflruahlergäbnis
festzustellen.

Ausd. iesemGrundeff i / t retendieBrief i rvah|vorständeam7'Juni2009

UM

Uhrzeit

q.00 Uhr im folgenden Raum/in folgenden Räumen zusammen:

{2o\Ro^^r, !{urt,r[,,ob Br, (rffrl l,h^n
Go^. Ä, t8, ,t8 *

Die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und die Feststeltung des Wahlergebnisses sind öffentlich.

Huo,n, JS cf.!.oqg
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